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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1229 der Kommission vom 25. Mai 2018 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates durch technische Regulierungsstandards zur Abwicklungsdisziplin 

 

 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 230 vom 13. September 2018) 

 

 

 

Seite 18, Artikel 31 Absatz 2:

anstatt: „(2) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung stellt das ausfallende 

Clearingmitglied sicher, dass alle mit der gescheiterten Abwicklung verbundenen relevanten 

Abwicklungsanweisungen ausgesetzt werden.“ 

muss es heißen: „(2) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung stellt der ausfallende 

Handelspartner sicher, dass alle mit der gescheiterten Abwicklung verbundenen relevanten 

Abwicklungsanweisungen ausgesetzt werden.“ 
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